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Ausschreibung Bewerbungsverfahren D-Junioren-Bezirksliga 2026/2027 
 

Einleitung / Grundsätze 

„Die frühzeitige regionale Talentsichtung und Talentförderung ist ein wesentlicher Baustein für die Nachwuchsarbeit des FLVW und des DFB. Das 

neue Wettbewerbsformat für die überkreislichen Spielklassen soll hierbei bei den D-Junioren ein tragendes Element einer zeitgemäßen 

Talententwicklung bilden. Das Fußballspielen auf hohem Niveau im nahen Umfeld, möglichst ohne Ergebnisdruck und ohne Abstiegsdruck sind 

hierbei wichtige Faktoren für eine entwicklungsspezifische sportliche Ausbildung dieser Altersklasse, insbesondere in Vereinen mit einer durchgängig 

gut strukturierten Nachwuchsarbeit.  

Ein weiterer wichtiger Faktor stellt hierbei auch eine selbst auferlegte Kaderbegrenzung (z. B. bis 16 Spieler*innen) sowie vermehrte Einsatzzeiten der 

einzelnen Spieler*innen dar.“ Eine nachhaltige Ausbildung des eigenen Spielerpools steht im Vordergrund. Leistungsorientierte Vereinswechsel 

sollten daher die Ausnahme sein. 

Ab der Saison 2026/2027 wird zudem das Modell der Zwillingsspiele verpflichtend umgesetzt (Pilotierung D-Junioren-Bezirksliga Staffel 1 2025/2026, 

Grundlage FLVW-Durchführungsbestimmung – flvw.de). 

 

Die Zulassung von Vereinen für diese überkreisliche Spielrunde wird über ein Bewerbungsverfahren mit einer Verpflichtung zur Einhaltung von 

Zulassungskriterien durch den Verbands-Jugend-Ausschuss erteilt. Ein rein sportlicher Auf-/Abstieg entfällt. Es können sich nur Vereine bewerben, 

die in der laufenden Saison in der D-Junioren-Bezirksliga, der Kreisliga A bzw. einer „Meisterrunde“ spielen. 

 

Gleichzeitig schließt ein Minuspunktekatalog insbesondere bei Nichterfüllung von Zulassungskriterien und/oder unsportliches Verhalten im Laufe 

des Spieljahres eine Zulassung für zukünftige Spieljahre befristet aus. 

 

Vereine können sich für die Saison 2026/2027 schriftlich unter Vorlage der Bewerbungs-/Verpflichtungserklärung bis zum 02.04.2026 

(Ausschlussfrist) für die D-Jugend-Bezirksliga bewerben. 

Der Bewerbungsvordruck muss vollständig ausgefüllt im PDF-Format an Sven.Guenther@flvw.evpost.de verschickt werden. Die Zustellung ist 

technisch nur über das DFBnet-Postfach des Vereins möglich. 

 

Die geforderten Unterlagen umfassen: 

• Bewerbung / Verpflichtungserklärung mit Bestätigung der Richtigkeit der Daten der Trainer (verantwortliche Trainer) und Anzeige zum 

Lizenzstatus in den DFBnet-Mannschaftsmeldebögen 

 

Die Gültigkeit der Bewerbung sowie die Auswertung der gesammelten Plus- und Minuspunkte erfolgt bis zum 30.04.2026. 

 

https://flvw.de/de/jugendfussball-organisatorisches.htm#JugendFormulare
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Vereine können durch den Nachweis bzw. die Erfüllung von Kriterien in drei Kategorien Pluspunkte erzielen.  

Die Vereine mit den meisten Pluspunkten qualifizieren sich für den Wettbewerb der neuen Spielzeit. Hierbei kann sich das Pluskonto durch die 

Ansammlung von Minuspunkten (betrifft ausschließlich Mannschaften der D-Junioren-Bezirksliga der laufenden Saison) reduzieren.  

Die Aufnahmeanzahl der Vereine umfasst grundsätzlich 48 Mannschaften. In begründeten Fällen kann der Verbands-Jugend-Ausschuss weitere 

Mannschaften zulassen. Ein Bestandschutz für die Vereine/Mannschaften der D-Junioren-Bezirksliga besteht nicht. 
 

Die Kategorien für das Bewerbungsverfahren lauten: 
 

1. Spielklassen Vereinsmannschaften D- bis A-Junioren 
 

Maßgebend ist die Spielklassenzugehörigkeit des laufenden Spieljahres (hier 2025/2026, zentrale Auswertung über DFBnet). Zurückgezogene 

Mannschaften fließen nicht in die Wertung ein. 

In die Bewertung der sportlichen Infrastruktur fließen ausschließlich die jeweils ersten beiden Mannschaften der Altersklassen A-Junioren, B-Junioren, 

C-Junioren und D-Junioren ein.  

Die Staffelung umfasst alle Ligen: Kreisliga (ohne weitere Unterscheidung), Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga, WDFV / DFB 

Bei Jugendspielgemeinschaften werden ausschließlich die Mannschaften/Spielklassen des federführenden Vereins gewertet. Dies gilt auch bei einer 

evtl. JSG-Auflösung (kein Verlängerungsantrag für Folgesaison). 

Stammvereine von Jugendfördervereinen (JFV) haben keine Relevanz. Es zählen ausschließlich die Mannschaften des Jugendfördervereins. Bei 

Auflösung eines JFV (zur Folgesaison), werden die Pluspunkte entsprechend anteilig auf die Stammvereine aufgeteilt. 

 

  Punkte für Spielklassen (laufende Saison) 

Altersklasse Bepunktete Ligen Kreisliga Bezirksliga Landesliga Westfalenliga WDFV /DFB 

A1-Junioren Landesliga, Westfalenliga, DFB-NWL 0 1 2 3 4 

A2-Junioren Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga 0 2 3 4  

B1-Junioren Landesliga, Westfalenliga, DFB-NWL 0 1 2 3 4 

B2-Junioren Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga, WDFV U16 0 2 3  4 4 

C1-Junioren Landesliga, Westfalenliga, Regionalliga 0 1 2 3 4 

C2-Junioren Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga, WDFV U14 0 2 3 4 4 

D1-Junioren Bezirksliga, WDFV U13 0 2   2 

D2-Junioren Kreisliga … 1 1    
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2. Trainer*innen-Qualifikation (Auswertung zentral über DFBnet) 
 

Maßgebend sind die im Vereinsmeldebogen hinterlegten verantwortlichen Trainer*innen zum Stichtag 31.12.2025. 

Es fließen ausschließlich gültige Trainerlizenzen gemäß DFB-Ausbildungsordnung (mindestens bis 31.12.2026) in die Wertung ein. Für die zum 

vorgenannten Stichtag registrierten verantwortlichen Trainer*innen kann im Bedarfsfall der Lizenzerwerb (Trainer-Ausbildung ist noch nicht 

abgeschlossen) bzw. die Lizenzgültigkeit (Fortbildung ist noch offen bzw. noch nicht hinterlegt) bis spätestens 02.04.2026 (Ausschlussfrist) schriftlich 

nachgereicht werden. 

Eine gültige Trainerlizenz fließt einmalig in die Bewertung ein, auch wenn der*die Trainer*in für weitere Mannschaften des Vereins als 

verantwortliche*r Trainer*in eingesetzt wird. 

Weitere Teamoffizielle (z. B. Trainerassistenten) und deren Qualifikation (Trainerlizenz) fließen nicht in die Bewertung ein. 

Bei Jugendspielgemeinschaften werden ausschließlich die Trainer*innen des federführenden Vereins gewertet. Dies gilt auch bei einer evtl. JSG-

Auflösung (kein Verlängerungsantrag für Folgesaison). 

Stammvereine von Jugendfördervereinen (JFV) haben keine Relevanz. Es zählen ausschließlich die Trainer*innen des Jugendfördervereins. Bei 

Auflösung eines JFV (zur Folgesaison), werden die Pluspunkte entsprechend anteilig auf die Stammvereine aufgeteilt. 

Stichprobenkontrollen des Trainereinsatzes können z. B. über die DFB-Stützpunkttrainer, DFB-Stützpunktkoordinatoren, Staffelleitungen bzw. Kreis-

Jugend-Ausschüsse erfolgen. 
 

  Punkte für Trainer*innen-Mindestqualifikation (laufende Saison) 

Altersklasse Bepunktete Trainer*innen-Lizenzen Bezirksliga Landesliga Westfalenliga WDFV / DFB 

A1-Junioren Mindestanforderung nach DF 0,5 

(für C-Lizenz) 

0,5 

(für B-Lizenz) 

0,5 

(für B+-Lizenz) 

0,5 

(für A-Lizenz oder höher) 

A2-Junioren Mindestanforderung nach DF 0,5 

(für C-Lizenz) 

0,5 

(für B-Lizenz) 

0,5 

(für B+-Lizenz) 

 

B1-Junioren Mindestanforderung nach DF 0,5 

(für C-Lizenz) 

0,5 

(für B-Lizenz) 

0,5 

(für B+-Lizenz) 

0,5 

(für A-Lizenz oder höher) 

B2-Junioren Mindestanforderung nach DF 0,5 

(für C-Lizenz) 

0,5 

(für B-Lizenz) 

0,5 

(für B+-Lizenz) 

0,5 

(für B+-Lizenz) 

C1-Junioren Mindestanforderung nach DF 1 

(für C-Lizenz) 

1 

(für B-Lizenz) 

1 

(für B-Lizenz) 

1 

(für B+-Lizenz) 

C2-Junioren Mindestanforderung nach DF 1 

(für C-Lizenz) 

1 

(für B-Lizenz) 

1 

(für B-Lizenz) 

1 

(für B+-Lizenz) 

D1-Junioren Mindestanforderung nach DF 1 

(für B-Lizenz) 

  1 

(für B+-Lizenz) 

D2-Junioren  1 

(für B-Lizenz) 
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  Punkte für höhere Trainer*innen-Qualifikation (laufende Saison) 

Altersklasse Bepunktete Trainer*innenlizenzen Kreisliga  Bezirksliga Landesliga Westfalenliga WDFV / DFB 

A1-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1 

(>= C-Lizenz) 

1 

(> C-Lizenz) 

1 

(> B-Lizenz) 

1 

(> B+-Lizenz) 

1 

(> A-Lizenz) 

A2-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1 

(>= C-Lizenz) 

1 

(> C-Lizenz) 

1 

(> B-Lizenz) 

1 

(> B+-Lizenz) 

 

B1-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1 

(>= C-Lizenz) 

1 

(> C-Lizenz) 

1 

(> B-Lizenz) 

1 

(> B+-Lizenz) 

1 

(> A-Lizenz) 

B2-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1 

(>= C-Lizenz) 

1 

(> C-Lizenz) 

1 

(> B-Lizenz) 

1 

(> B+-Lizenz) 

 

C1-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1,5 

(>= C-Lizenz) 

1,5 

(> C-Lizenz) 

1,5 

(> B-Lizenz) 

1,5 

(> B-Lizenz) 

1,5 

(> B+-Lizenz) 

C2-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1,5 

(>= C-Lizenz) 

1,5 

(> C-Lizenz) 

1,5 

(> B-Lizenz) 

1,5 

(> B-Lizenz) 

1,5 

(> B+-Lizenz) 

D1-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1,5 

(>= C-Lizenz) 

1,5 

(> B-Lizenz) 

  1,5 

(> B+-Lizenz) 

D2-Junioren Lizenz verantwortliche*r Trainer*in 1,5 

(>= C-Lizenz) 

1,5 

(> B-Lizenz) 

   

„>“ höhere Lizenzstufe als XXX 
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3. U12-Spieler*innen (Jahrgang 2014) an den DFB-Stützpunkten (Stichtag 31.12.2025) – Quelle Datenbank DFB-Talentförderprogramm 

 

Je Stützpunktspieler*in 2 Punkte 

 

Die Teilnahme an „Sichtungstrainings“ des Stützpunktes werden nicht als „Kaderstatus“ bewertet. 

Bei einer Jugendspielgemeinschaft (JSG) werden die Spieler*innen aller Partnervereine gewertet. Bei einer JSG-Auflösung (kein Verlängerungsantrag 

für Folgesaison) und einer eigenständigen Bewerbung, erfolgt die Wertung ausschließlich für den in der Passdatenbank hinterlegten Verein. 

Bei einem Jugendförderverein (JFV) werden die Spieler*innen des JFV bzw. der Stammvereine gewertet. Bei Auflösung eines JFV erfolgt die Wertung 

ausschließlich für den Stammverein gemäß Passdatenbank. 

 

4. Auswirkung „Minuspunkte“ auf Bewerbungsverfahren  

 

• Die Minuspunkte betreffen ausschließlich die Mannschaften der D-Junioren-Bezirksliga der laufenden Saison (siehe Durchführungsbestimmung 

des Verbands-Jugend-Ausschusses 2025/2026) 

• Sollte ein Verein innerhalb einer Saison (in dem Zeitraum vom 01.08. bis 30.04.) mehr als 15 Minuspunkte angesammelt haben, ist der Verein 

für die kommenden zwei Spielzeiten für die Zulassung an der D-Jugend Bezirksliga ausgeschlossen. 

• Nach dem 30.04. vergebene Minuspunkte werden in der darauffolgenden Spielzeit berücksichtigt. 

• Zieht ein Verein die Mannschaft gemäß § 16a JSpO/WDFV vom Spielbetrieb zurück, ist der Verein für die kommenden zwei Spielzeiten für die 

Zulassung an der D-Jugend Bezirksliga ausgeschlossen. 

• Das Pluspunktekonto für die Bewerbung verringert sich: 

o Bei 1 Minuspunkt um 1 Punkt 

o Bei 2 bis 5 angesammelten Minuspunkten um 2 Punkte 

o Bei 6 bis 10 angesammelten Minuspunkten um 4 Punkte 

o Bei 11 bis 15 angesammelten Minuspunkten um 6 Punkte 

 

Verbands-Jugend-Ausschuss 

 

Stand: 20.11.2025 


